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Ordnung des Studiengangs 
Lehramt an beruflichen 
Schulen – Mathematik in Kombination mit 

Bautechnik, Chemietechnik, Druck- und Medientechnik, Elektrotechnik und 
Informationstechnik, Informatik, Körperpflege oder Metalltechnik 

Master of Education (M.Ed.) 
  

  
 Ausführungsbestimmungen  

mit Anhängen  

I: Studien- und Prüfungsplan 

II: Kompetenzbeschreibungen 

III: Modulhandbuch (nur elektronisch veröffentlicht) 

IV: Praktikumsordnung 
  

 

 

 

Beschluss des Fachbereichsrats am 12.07.2013
 

In Kraft-Treten der Ordnung am 14.10.2014

 

 

Aufgrund der Genehmigung des Präsidiums der TU Darmstadt vom 24. Februar 2014 (Az.: 660-1) wird 

die Ordnung des Studiengangs Lehramt an beruflichen Schulen – Mathematik in Kombination mit 

Bautechnik, Chemietechnik, Druck- und Medientechnik, Elektrotechnik und Informationstechnik, 

Informatik, Körperpflege oder Metalltechnik mit dem Abschluss Master of Education (M.Ed.) des 

Fachbereichs Mathematik vom 12. Juli 2013 gemäß den Allgemeinen Prüfungsbestimmungen der 

Technischen Universität Darmstadt (APB) bekannt gemacht. 

 
Darmstadt, 24. Februar 2014 

 
Der Präsident der TU Darmstadt 
Prof. Dr. Hans Jürgen Prömel 
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1. Ausführungsbestimmungen 

zu § 2 (1): Akademische Grade 

Der Studiengang Master of Education (M.Ed.) „Lehramt an beruflichen Schulen – Mathematik in 
Kombination mit Bautechnik, Chemietechnik, Druck- und Medientechnik, Elektrotechnik und 

Informationstechnik, Informatik, Körperpflege oder Metalltechnik“ wird vom Fachbereich Mathematik 

der Technischen Universität Darmstadt getragen. Die Technische Universität Darmstadt verleiht nach 

Erreichen der im Studiengang erforderlichen Summe von Kreditpunkten den akademischen Grad 

Master of Education (M.Ed.). 

zu § 3 (5): Zeitpunkt der Prüfungen 

Die Fristen der Prüfungen (Fachprüfungen und Studienleistungen) sind in Anhang I dieser 

Ausführungsbestimmungen, dem Studien und Prüfungsplan, festgelegt.  

zu § 3a (7): Sicherung des Studienerfolgs – Orientierungsprüfungen im ersten Studienjahr 

Das im Studien- und Prüfungsplan als Orientierungsmodul gekennzeichnete Modul ist bis zum Ende 

des 3. Fachsemesters zu erbringen 

zu § 5 (4), (5): Module, Bestandteile und Art der Prüfung 

In Anhang III dieser Ausführungsbestimmungen, dem Modulhandbuch, ist in der jeweiligen 

Modulbeschreibung eines Moduls die Art der Prüfungsleistungen (mündlich, schriftlich, Sonderform, 

Hausarbeit, etc.) festgelegt. Die Prüfenden geben die Prüfungsform zum Beginn des Anmeldezeitraums 

zu einem Modul bekannt. 

zu § 11 (2): Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen – Praktikum 

Es muss ein 52-wöchiges Praktikum vor der Zulassung zum Studium nachgewiesen werden. Näheres – 

insbesondere auch zu Ausnahmen – ist in der Praktikumsordnung für die Anerkennung fachpraktischer 

Tätigkeiten geregelt. Der Nachweis entfällt für Studierende, die den Abschluss Bachelor of Education 

(B.Ed.) an der TU Darmstadt erworben haben (Satzungsbeilage der TU Darmstadt Nr. 2013-III, S. 45 - 

53). 

zu § 11 (4): Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen – Sprachkenntnisse 

Unterrichtssprache des Studiengangs ist deutsch. Wahlpflichtmodule werden u. U. auf Englisch 

angeboten. 

zu § 17a: Zugangsvoraussetzungen zu Masterstudiengängen 

(1) Zugangsvoraussetzung zum Masterstudiengang „Lehramt an beruflichen Schulen“ mit dem 

Abschluss Master of Education (M.Ed.) ist der Abschluss eines Bachelorstudiengangs „Gewerblich-

technische Bildung“ mit dem Abschluss Bachelor of Education (B.Ed.) der TU Darmstadt oder eines 

vergleichbaren Studiengangs, wobei die Kombination aus beruflicher Fachrichtung und Fach im 

Bachelorstudiengang und im Masterstudiengang gleich sein muss. Ist die Kombination nicht gleich, 

werden Bewerberinnen und Bewerber mit Auflage im Umfang von 20 Kreditpunkten zugelassen. Im 
Einzelnen handelt es sich um 10 Kreditpunkte Fachwissenschaft des Fachs und 10 Kreditpunkte 

Fachdidaktik des Fachs aus dem Bachelorstudiengang. Gleiches gilt für Studienfachwechsler. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht den Abschluss Bachelor of Education der TU Darmstadt 

oder eines vergleichbaren Studiengangs nachweisen können, sondern einen Hochschulabschluss 

erworben haben, deren Studiengangbezeichnung einer beruflichen Fachrichtung gemäß Beilage der 

„Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für ein Lehramt der Sekundarstufe II 

(berufliche Fächer) oder für die beruflichen Schulen (Lehramtstyp 5) – Beschluss der 

Kultusministerkonferenz vom 12.05.1995 i. d. F. vom 06.12.2012“ entspricht oder ihr zugeordnet 

werden kann, werden mit Auflagen aus dem Bachelorstudiengang im Umfang von 30 Kreditpunkte 

Prüfungsleistungen gemäß den Angaben zur Wiederholbarkeit von Prüfungsleistungen in den Studien- 
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und Prüfungsplänen der entsprechenden Bachelorstudiengänge zugelassen. Im Einzelnen handelt es 

sich um: 15 Kreditpunkte Erziehungswissenschaften (davon 10 Kreditpunkte Schulpraktische Studien 

1), 10 Kreditpunkte Fachwissenschaft des Fachs und 5 Kreditpunkte Fachdidaktik der beruflichen 

Fachrichtung. Die Prüfungskommission legt die Module fest; sie werden im Zulassungsbescheid 

aufgelistet. Die Auflagen müssen bis zur Anmeldung der Masterthesis erbracht werden.  

(3) Eine Zulassung zum Masterstudiengang mit Auflagen in einem Umfang von mehr als 30 

Kreditpunkte Prüfungsleistungen ist ausgeschlossen. In Ausnahmefällen kann die Prüfungskommission 

unter Beachtung des in Abs. 2 genannten Beschlusses der Kultusministerkonferenz andere Auflagen als 

die in Abs. 2 genannten festlegen. 

(4) Die Prüfungskommission des Fachbereichs überprüft die Einhaltung der formalen 

Zulassungsvoraussetzungen und entscheidet über die Zulassung. 

zu § 18 (1): Zugangsvoraussetzungen 

Die Zugangsvoraussetzungen zu Modulen sind in Anhang III zu diesen Ausführungsbestimmungen, 

dem Modulhandbuch, im Abschnitt „Voraussetzungen zur Teilnahme“ in der Modulbeschreibung eines 

Moduls festgelegt. 

Zulassungsvoraussetzung zur Master-Thesis ist der Nachweis des Praktikums gemäß § 11 (2) mittels 
einer Bescheinigung einer Beauftragten bzw. eines Beauftragten der Prüfungskommission. Der 

Nachweis entfällt für Studierende, die den Abschluss Bachelor of Education (B.Ed.) an der TU 

Darmstadt erworben haben oder den Nachweis bereits vor der Zulassung zum Masterstudium erbracht 

haben (Satzungsbeilage der TU Darmstadt Nr. 2013-III, S. 45 - 53). 

zu § 23 (2): Abschlussarbeit – Thema und Voraussetzungen 

Die Master-Thesis (15 Kreditpunkte) kann in der Fachwissenschaft des Fachs, in der Fachdidaktik des 

Fachs, in der Erziehungswissenschaft oder in der Fachdidaktik der beruflichen Fachrichtung 

angefertigt werden. Studierende, die gemäß § 17a (2) zum Studium zugelassen wurden, können die 

Master-Thesis (15 Kreditpunkte) in der Fachdidaktik des Fachs, in der Erziehungswissenschaft oder in 

der Fachdidaktik der beruflichen Fachrichtung anfertigen. Das Thema der Abschlussarbeit bedarf der 

Zustimmung der Prüfungskommission. 

zu § 23 (5): Abschlussarbeit – Bearbeitungszeit 

Die Abschlussarbeit muss innerhalb von 26 Wochen angefertigt und eingereicht werden. 

zu § 25 (3): Bildung und Gewichtung von Noten 

Die Noten der Prüfungsleistungen der Modulteile gehen entsprechend der den Leistungen 

zugeordneten Kreditpunkten ein. 

zu § 26 (2): Bewertung der Prüfungs- und Studienleistungen 

Die Abschlussarbeit wird durch die Prüfungskommission benotet. 

zu § 27 (5): Bestehen und Nichtbestehen – Wahlbereiche 

Die in Wahlbereichen abzulegenden Prüfungsleistungen sind in Anhang I dieser 

Ausführungsbestimmungen, Studien- und Prüfungsplan, oder in einem individuell vereinbarten 

Studien- und Prüfungsplan festgelegt. 

zu § 28 (3): Gesamtnote 

In die Gesamtnote gehen die vier Noten für das Fach, die berufliche Fachrichtung, die 

Erziehungswissenschaften und die Masterthesis im Verhältnis 60:20:25:15 ein. Die vier Noten werden 

nach dem Bewertungssystem Standard gebildet. Im Anhang I dieser Ausführungsbestimmungen, dem 

Studien- und Prüfungsplan, ist festgelegt, welche Modulnoten in die Berechnung eingehen. 
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zu § 39 (2): In-Kraft-Treten 

Diese Ausführungsbestimmungen treten am 1. Oktober 2014 in Kraft. Sie werden in der 

Satzungsbeilage der Technischen Universität Darmstadt veröffentlicht. Mit In-Kraft-Treten dieser 

Ausführungsbestimmungen treten die bisherigen Ausführungsbestimmungen) außer Kraft. Bereits 

begonnene Studiengänge können auf Antrag nach den bisherigen Ausführungsbestimmungen zu Ende 
geführt werden. Der Antrag ist innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten dieser 

Ausführungsbestimmungen beim Studienbüro des Fachbereichs Mathematik zu stellen. 

 

 

Anhang I Studien- und Prüfungsplan 

Anhang II  Kompetenzbeschreibungen 

Anhang III  Modulhandbuch 

Anhang IV Praktikumsordnung 

 

 

Darmstadt, den 24. Februar 2014 
 

 

 

Prof. Dr. Burkhard Kümmerer 

 

Der Dekan des Fachbereichs Mathematik 

der Technischen Universität Darmstadt 
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